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für den Eigenverbrauch im Haushalt (Stand: 01.09.2025) 

  1.  Vertragsschluss / Lieferbeginn 

  1.1. Das Angebot des Lieferanten in Prospekten, Anzeigen Formularen etc. ist freibleibend. Maßgeblich 

ist das jeweils geltende Preisblatt. 

  1.2. Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform unter Angabe des voraussichtli-

chen Lieferbeginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Be-

lieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefervertrages etc.) erfolgt sind. 

Eine Belieferung    erfolgt nicht vor Ablauf der Widerrufsfrist des Kunden gemäß §§ 355 Abs. 2, 356 

Abs. 2 Nr. 2 BGB, es sei denn, der Kunde fordert den Lieferanten hierzu ausdrücklich auf. 

  2. Umfang und Durchführung der Lieferung / Befreiung von der Leistungspflicht 

  2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an elektrischer Energie an seine ver-

traglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des auf den (ggf. jewei-

ligen) Zählpunkt bezogenen Netzanschlusses. Zählpunkt ist der Ort, an dem der Energiefluss mess-

technisch erfasst wird.  

  2.2. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung ist der Liefe-

rant, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses 

handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglichen Ansprüchen des Kunden gegen den 

Netzbetreiber vgl. Ziffer 9.  

  2.3. Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare Umstände, auf die 

sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirt-

schaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere höhere Gewalt wie z. B. Naturka-

tastrophen, Krieg, Arbeitskampfmaßnahmen, hoheitliche Anordnungen), wesentlich erschwert oder 

unmöglich gemacht, so sind die Parteien von ihren vertraglichen Leistungspflichten befreit, solange 

diese Umstände und deren Folgen nicht endgültig beseitigt sind.  

  2.4. Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber 

den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstel-

lenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat, es sei denn, den Lieferanten trifft hieran jeweils 

ein Verschulden. 

  3. Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige Preisberechnung 

  3.1. Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen des zuständigen Messstellenbe-

treibers ermittelt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetreiber, Netzbetrei-

ber, Lieferanten oder auf deren Verlangen kostenlos vom Kunden durchgeführt. Verlangt der Liefe-

rant eine Selbstablesung des Kunden, fordert der Lieferant den Kunden rechtzeitig dazu auf. Die 

Ablesung der Messeinrichtungen erfolgt zum Zwecke der Abrechnung, anlässlich eines Lieferan-

tenwechsels oder bei einem berechtigten Interesse des Lieferanten an einer Überprüfung der Ab-

lesung. Der Kunde kann einer Selbstablesung widersprechen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist. 

Können die Messeinrichtungen nicht abgelesen werden, zeigen sie fehlerhaft an oder sind aus an-

deren Gründen keine plausiblen Messwerte verfügbar, ohne dass den Lieferanten hieran jeweils 

ein Verschulden trifft, so kann der Lieferant den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung 

oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden jeweils unter angemesse-

ner Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse schätzen; dies gilt auch dann, wenn der Kunde 

eine rechtzeitig angekündigte Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt.  

 3.2.  Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten 

des Messstellenbetreibers, des Netzbetreibers oder des Lieferanten den Zutritt zu seinem Grund-

stück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preislichen Bemessungs-

grundlagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann 

durch Mitteilung an den Kunden oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie 

muss mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist 

anzubieten. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind. 

Wenn der Kunde den Zutritt unberechtigt verweigert oder behindert, stellt der Lieferant oder ein 

Beauftragter dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten in Rechnung. Auf Verlangen des Kun-

den ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nach-

vollziehbar sein und darf den, nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge, zu erwartenden Schaden 

nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht ent-

standen oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale.  

 3.3.  Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen verlangen. Der Lieferant berech-

net diese auf der Grundlage der Abrechnung der vorangegangenen 12 Monate oder, sofern eine 

solche Berechnung nicht möglich ist, nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kun-

den. Macht der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich abweicht, ist dies angemessen zu 

berücksichtigen.  

 3.4.  Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraumes und zum Ende des Lie-

ferverhältnisses wird vom Lieferanten eine Abrechnung erstellt, in welcher der tatsächliche Umfang 

der Belieferung unter Anrechnung der Abschlagszahlungen abgerechnet wird. Ergibt sich eine Ab-

weichung der Abschlagszahlungen von der Abrechnung der tatsächlichen Belieferung, so wird der 

zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der 

nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Der Kunde hat – abweichend von Satz 1 – das Recht, eine 

kostenpflichtige monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung zu wählen, die auf 

Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit dem Lieferanten erfolgt. Bei einer monatlichen Ab-

rechnung entfällt das Recht des Lieferanten nach Ziffer 3.3.  

 3.5.  Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprüfung der Messeinrichtungen an 

seiner Abnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne 

von § 40 Abs. 3 des Mess- und Eichgesetzes zu veranlassen. Die Kosten der Nachprüfung fallen 

dem Kunden nur dann zur Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschrit-

ten werden.   

 3.6.  Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrs-

fehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt (wie z. B. 

auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messwerte), so wird der zu viel oder zu wenig 

berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der nächsten Abschlagszah-

lung verrechnet. Ansprüche nach dieser Ziffer sind auf den der Feststellung des Fehlers vorherge-

henden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen grö-

ßeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre be-

schränkt.  

 3.7.  Ändern sich die vertraglichen Preise während des Abrechnungszeitraumes, so erfolgt die Anpas-

sung des Grundpreises tagesgenau, die Arbeitspreise werden mengenanteilig berechnet. Die nach 

der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen können entsprechend angepasst werden. 

 4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrechnung 

 4.1.  Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Abschläge zu dem 

vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeitpunkt fällig und ohne Abzug 

im Wege des Lastschriftverfahrens oder mittels Dauerauftrags bzw. Überweisung zu zahlen.  

 4.2.  Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant angemessene Maßnahmen zur 

Durchsetzung seiner Forderung ergreifen; fordert der Lieferant erneut zur Zahlung auf oder lässt 

der Lieferant den Betrag durch einen Beauftragten einziehen, stellt der Lieferant bzw. der Beauf-

tragte dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten von 1,00€ bis max. 3,50 € in Rechnung. Auf 

Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung 

muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwar-

tenden Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten 

seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale.  

 4.3.  Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung 

nur, sofern die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder sofern der in einer 

Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der ver-

gleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nachprüfung der 

Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion 

der Messeinrichtung festgestellt ist. Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben unberührt.  

 4.4.  Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten  

 

 Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden gegen den Lie-

feranten aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung der Lie-

ferpflicht. 

 5.  Vorauszahlung 

 5.1.  Der Lieferant kann vom Kunden in angemessener Höhe Vorauszahlung verlangen, wenn der Kunde 

mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn der Kunde 

innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wiederholt in Zahlungsverzug gerät oder in sonstigen 

begründeten Fällen. Die Vorauszahlung ist frühestens zum Lieferbeginn fällig. Die Höhe der Vo-

rauszahlung des Kunden entspricht den für einen Zeitraum von bis zu zwei Liefermonaten zu leis-

tenden Zahlungen. Sie wird für den Vorauszahlungszeitraum aus dem durchschnittlichen Verbrauch 

des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis bzw. – sollte kein 

vorhergehender Abrechnungszeitraum bestehen – aus dem durchschnittlichen Verbrauch ver-

gleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis ermittelt. Macht der Kunde glaubhaft, dass 

sein Verbrauch erheblich geringer ist, ist dies angemessen zu berücksichtigen. Die Vorauszahlung 

wird mit den jeweils nächsten vom Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zahlungen verrechnet. 

Erfolgt eine solche Verrechnung und liegen die Voraussetzungen für eine      Vorauszahlung wei-

terhin vor, ist der Kunde verpflichtet, den verrechneten Betrag unverzüglich nach der Verrechnung 

als erneute Vorauszahlung nachzuentrichten.  

 5.2.  Der Kunde kann vom Lieferanten alle drei Monate, erstmals zum Ende des dritten Monats ab Leis-

tung der ersten Vorauszahlung, eine Überprüfung verlangen, ob weiterhin ein Grund für die Erhe-

bung von Vorauszahlungen vorliegt. Ergibt die Überprüfung, dass kein Grund mehr für die Erhe-

bung einer Vorauszahlung vorliegt, benachrichtigt der Lieferant den Kunden hierüber in Textform. 

Die Pflicht des Kunden zur Vorauszahlung endet mit Zugang der Benachrichtigung.  

 5.3.  Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein Vorkassensystem (z. 

B. Bargeld- oder Chipkartenzähler) einrichten und betreiben. 

 5. Preise und Preisbestandteile / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich aufer-

legte Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen 

 6.1.  Der vom Kunden zu zahlende Preis, setzt sich aus einem Grundpreis und einem verbrauchsabhän-

gigen Arbeitspreis zusammen. Der Preis enthält die Kosten für Energiebeschaffung und Vertrieb 

und ist – in derzeitiger Höhe – im Preisblatt aufgeführt. 

 6.2. Der Preis nach Ziffer 6.1 erhöht sich weiter um die vom Lieferanten an den zuständigen Netzbetrei-

ber für die Netznutzung zur Belieferung des Kunden abzuführenden Netzentgelte in der jeweils 

geltenden Höhe. 

 Die derzeitige Höhe der Netzentgelte ergibt sich aus den Preisangaben im Preisblatt.  

 a)  Änderungen der Netzentgelte werden gegenüber dem Kunden mit dem Zeitpunkt wirksam, in dem 

sie gegenüber dem Lieferanten wirksam werden.  

 b) Bezieht der Kunde die Energie in einer anderen Spannungsebene als in Niederspannung oder gilt 

für den Kunden ein singuläres Netznutzungsentgelt nach § 19 Abs. 3 StromNEV bzw. ändert sich 

dies während der Vertragslaufzeit und stellt der Netzbetreiber dem Lieferanten deshalb abwei-

chende Netznutzungsentgelte in Rechnung, so gilt diese Änderung auch für die Abrechnung des 

Lieferanten gegenüber dem Kunden. Der Kunde wird über die Änderungen spätestens mit der 

nächsten Rechnung oder Abschlagsforderung informiert.  

 c) Für den Fall, dass gegen die für die Entgelte maßgebliche, von der Regulierungsbehörde festge-

setzten Erlösobergrenze Rechtsmittel eingelegt werden oder anhängig sind (z. B. durch den Netz-

betreiber oder Dritte), ist zwischen den Parteien dieses Vertrages das vom Netzbetreiber auf Grund-

lage der rechts- bzw. bestandskräftig festgesetzten Erlösobergrenze gebildete und rückwirkend an-

gewendete Netznutzungsentgelt ebenso rückwirkend maßgeblich. Dies kann dazu führen, dass 

Entgelte für vorangegangene Zeiträume – gegebenenfalls nach Beendigung des Vertrages oder 

der Belieferung der jeweiligen Entnahmestellen durch den Lieferanten – nachgefordert oder zurück-

gezahlt werden müssen.  

 d)  Ziffer 6.2 lit. c) gilt entsprechend bei Rechtsmitteln gegen die Erlösobergrenze von dem Netz des 

Netzbetreibers vorgelagerten Netzbetreiber, sofern jene eine rückwirkende Änderung der Entgelte 

des vorgelagerten Netzbetreibers zur Folge haben. 

 e)  Wird der Grundpreis (Netz) nach Ziffer 6.2 jährlich erhoben, berechnet der Lieferant das vom Kun-

den zu zahlende Entgelt im Rahmen von monatlichen Abschlägen bzw. Abrechnungen mit 1/12 des 

Jahresentgelts. 

 6.3.  Der Preis nach Ziffer 6.1 erhöht sich weiter um das vom Lieferanten an den zuständigen Netzbe-

treiber abzuführende Entgelt für Messstellenbetrieb in der jeweils geltenden Höhe. Die aktuelle 

Höhe des Entgelts für den Messstellenbetrieb ergibt sich aus den Preisangaben im Preisblatt.  

 a)  Die Regelungen in Ziffer 6.2 lit. a) finden entsprechend Anwendung. Ziffer 6.2 lit. b) findet entspre-

chend Anwendung, wenn der Kunde die Energie in einer anderen Spannungsebene als in Nieder-

spannung bezieht.  

 b)  Der Lieferant berechnet die vom Kunden zu zahlende Entgelte im Rahmen von monatlichen Ab-

schlägen bzw. Abrechnungen mit 1/12 der Jahresentgelte. 

 c)  Wird der nach diesem Vertrag vom Lieferanten belieferte Zählpunkt des Kunden mit einem intelli-

genten Messsystem oder einer modernen Messeinrichtung im Sinne des § 2 Nr. 7 bzw. 15 MsbG 

ausgestattet, entfällt die Erhöhung des Preises nach Ziffer 6.3 Satz 1 für diesen Zählpunkt. Erfolgt 

die Ausstattung durch den grundzuständigen Messstellenbetreiber und schuldet der Lieferant auf-

grund einer gesetzlichen oder regulierungsbehördlichen Regelung das diesbezügliche Entgelt, er-

höht sich der Preis nach Ziffer 6.1 für diesen Zählpunkt um das vom Messstellenbetreiber in der 

jeweils geltenden Höhe erhobene Entgelt für den Messstellenbetrieb mit intelligenten Messsyste-

men bzw. modernen Messeinrichtungen. Der Lieferant wird dem Kunden dieses Entgelt und den 

Umstand, dass sich die Preise nach Ziffer 6.1 um dieses Entgelt erhöhen, informatorisch mitteilen, 

soweit und sobald ihm diese Umstände bekannt sind. 

 6.4.  Der Preis nach Ziffer 6.1 erhöht sich weiter um die vom Lieferanten an den zuständigen Netzbetrei-

ber aufgrund vertraglicher Vereinbarung zu leistenden Zahlungen zum Ausgleich der vom Netzbe-

treiber abzuführenden Konzessionsabgabe in der jeweils geltenden Höhe. Die aktuelle Höhe der 

Konzessionsabgabefolgt aus den Preisangaben im Preisblatt. 

 6.5.  Der Preis nach Ziffer 6.1 erhöht sich ferner um die vom zuständigen Netzbetreiber vom Lieferanten 

aufgrund der Netznutzung zur Belieferung des Kunden erhobenen Aufschläge nach Maßgabe des 

Gesetzes für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft-

WärmeKopplungsgesetz – KWKG) – derzeit gemäß § 26 KWKG – in der jeweils geltenden Höhe 

(KWK-Aufschläge). Die derzeitige Höhe des KWK-Aufschlags für den Jahresverbrauch bis 

1.000.000 kWh in Cent pro kWh ergibt sich aus den Preisangaben im Preisblatt. 

 6.6.  Der Preis nach Ziffer 6.1 erhöht sich ferner um die vom zuständigen Netzbetreiber vom Lieferanten 

erhobene und von den Übertragungsnetzbetreibern jährlich für das jeweils folgende Kalenderjahr 

festgelegte Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV (§ 19-StromNEV-Umlage), die aufgrund der Netz-

nutzung zur Belieferung des Kunden anfällt, in der jeweils geltenden Höhe. Die aktuelle Höhe der § 

19-StromNEV-Umlage gemäß Veröffentlichung der Übertragungsnetzbetreiber (derzeit: 

www.netztransparenz.de) ergibt sich in Cent pro kWh für Jahresverbrauchsmengen bis 1.000.000 

kWh aus den Preisangaben im Preisblatt. 

 6.7.  Der Preis nach Ziffer 6.1 erhöht sich ferner um die vom zuständigen Netzbetreiber vom Lieferanten 

erhobene Offshore-Haftungsumlage nach § 17f Abs. 5 EnWG, die aufgrund der Netznutzung zur 

Belieferung des Kunden anfällt, in der jeweils geltenden Höhe. Die gegenwärtige Höhe der Offs-

hore-Haftungsumlage für Jahresverbrauchsmengen bis 1.000.000 kWh ergibt sich in Cent pro kWh 

aus den Preisangaben im Preisblatt. 

 6.8.  Der Preis nach Ziffer 6.1 erhöht sich zusätzlich um die vom zuständigen Netzbetreiber aufgrund § 

18 Abs. 1 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) vom Lieferanten erhobene und von 

den Übertragungsnetzbetreibern jährlich für das jeweils folgende Kalenderjahr festgelegte Umlage 

(abLa-Umlage), die aufgrund der Netznutzung zur Belieferung des Kunden anfällt, in der jeweils 

geltenden Höhe. Die aktuelle Höhe der abLa-Umlage gemäß Veröffentlichung der Übertragungs-

netzbetreiber (derzeit: www.netztransparenz.de) ergibt sich in Cent pro kWh aus den Preisangaben 

im Preisblatt. 

 6.9.  Wird die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss mit  

 zusätzlichen, in Ziffern 6.2 bis 6.8 und 6.10 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht  
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 sich der Preis nach Ziffer 6.1 um die hieraus entstehenden Mehrkosten in der jeweils geltenden 

Höhe. Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie 

nach Vertragsschluss mit einer hoheitlich auferlegten, allgemein verbindlichen Belastung (d. h. 

keine Bußgelder o. ä.) belegt wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten für die nach 

diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat. Eine Weiterberechnung erfolgt nicht, soweit die Mehr-

kosten nach Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar 

waren oder die jeweilige gesetzliche Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. Eine Weiter-

berechnung ist auf die Mehrkosten beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen 

Regelung dem einzelnen Vertragsverhältnis (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) zugeordnet 

werden können. Eine Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Entstehung der Mehrkosten. 

Der Kunde wird über eine solche Weiterberechnung spätestens mit der Rechnungsstellung infor-

miert.  

 6.10.Der Preis nach Ziffer 6.1 erhöht sich um die Stromsteuer in der jeweils geltenden Höhe (gesetzlicher 

Regelsatz nach § 3 StromStG, die derzeitige Höhe der Stromsteuer folgt aus den Preisangaben im 

Preisblatt). Zusätzlich fällt auf den nach Satz 1 erhöhten Preis und auf die gesondert an den Kunden 

weitergegebenen Preisbestandteile nach Ziffern 6.2 bis 6.8 sowie auf etwaige zukünftige Steuern, 

Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.9 die Umsatzsteuer in der 

jeweils geltenden Höhe an (gesetzlicher Regelsatz nach § 12 Abs. 1 UStG, die derzeitige Höhe der 

Umsatzsteuer folgt aus den Preisangaben im Preisblatt). 

 6.11. Der Lieferant ist verpflichtet, die Preise nach Ziffer 6.1 – nicht hingegen die gesondert in der jewei-

ligen Höhe an den Kunden weitergegebenen Preisbestandteile nach Ziffern 6.2 bis 6.8 und 6.10 

sowie etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach 

Ziffer 6.9 – durch einseitige Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB an-

zupassen (Erhöhungen oder Ermäßigungen). Anlass für eine solche Preisanpassung ist aus-

schließlich eine Änderung der in Ziffer 6.1 genannten Kosten. Der Lieferant überwacht fortlaufend 

die Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang einer Preisanpassung ist auf die Veränderung der Kos-

ten nach Ziffer 6.1 seit der jeweils vorhergehenden Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.11 bzw. – 

sofern noch keine Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.11 erfolgt ist – seit Vertragsschluss bis zum 

Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens der aktuellen Preisanpassung beschränkt. Kostenstei-

gerungen und Kostensenkungen sind bei jeder Preisanpassung gegenläufig zu saldieren. Die ein-

seitige Leistungsbestimmung des Lieferanten nach billigem Ermessen bezieht sich auch auf die 

jeweiligen Zeitpunkte einer Preisanpassung; diese sind so zu wählen, dass Kostensenkungen nicht 

nach für den Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen werden als Kostenerhöhun-

gen, also Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie Kostener-

höhungen. Der Kunde hat gemäß § 315 Abs. 3 BGB das Recht, die Ausübung des billigen Ermes-

sens des Lieferanten gerichtlich überprüfen zu lassen. Änderungen der Preise nach dieser Ziffer 

sind nur zum Monatsersten möglich. Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn der Lieferant 

dem Kunden die Änderungen spätestens sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in 

Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kün-

digungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisanpassung zu kündigen. Hierauf wird der 

Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.  

 6.12. Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der Kunde unter der Tel.- Nr. 08072/9171-0 

oder im Internet unter www.kraftwerke-haag.de. 

  7. Änderung des Vertrages und dieser Bedingungen 

 7.1.  Verändern sich die den vertraglichen Regelungen zugrundeliegenden Gegebenheiten, insbeson-

dere die Gesetzeslage oder die höchstrichterliche Rechtsprechung und/oder sonstige Marktgege-

benheiten, ändert der Lieferant die von der Änderung der Gegebenheiten betroffenen vertraglichen 

Regelungen nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB. Der Kunde hat gemäß § 315 Abs. 3 BGB 

das Recht, die Ausübung des billigen Ermessens des Lieferanten gerichtlich überprüfen zu lassen.  

 7.2.  Änderungen der vertraglichen Regelungen werden jeweils zum Monatsbeginn und erst nach einfa-

cher und verständlicher Unterrichtung in Textform wirksam, die spätestens einen Monat vor der 

beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Zeitgleich mit der Unterrichtung wird der Lieferant die Än-

derungen auf seiner Internetseite unter www.kraftwerke-haag.de veröffentlichen.  

 7.3  Bei einer einseitigen Änderung der Vertragsbedingungen durch den Lieferanten hat der Kunde das 

Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen. Hierauf weist der Lieferant 

den Kunden in der Unterrichtung gesondert hin. 

  8. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung 

 8.1.  Der Lieferant ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung durch den 

zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße 

schuldhaft Strom unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen ver-

wendet („Stromdiebstahl“) und die Unterbrechung zur Verhinderung einer weiteren unberechtigten 

Energieentnahme erforderlich ist.  

 8.2.  Bei Zahlungsverzug des Kunden ab einem Betrag von mindestens € 100,00 inklusive Mahn- und 

Inkassokosten sowie zwei Abschlägen, ist der Lieferant ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzu-

stellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen. 

Bei der Berechnung des Mindestbetrages bleiben nicht titulierte Forderungen außer Betracht, die 

der Kunde schlüssig beanstandet hat, oder die wegen einer Vereinbarung zwischen Lieferanten 

und Kunden noch nicht fällig sind, oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig ent-

schiedenen Preiserhöhung des Lieferanten resultieren. Die Unterbrechung unterbleibt, wenn die 

Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der 

Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfänglich 

nachkommt. Dem Kunden wird die Unterbrechung spätestens vier Wochen vorher angedroht und 

die Beauftragung des Netzbetreibers mit der Unterbrechung der Anschlussnutzung drei Werktage 

vorher unter Angabe des Zeitpunkts der Auftragserteilung angekündigt. Der Lieferant wird den Netz-

betreiber zu dem in der Ankündigung genannten Zeitpunkt beauftragen, die Anschlussnutzung zu 

unterbrechen, wofür der Netzbetreiber nach den Vorgaben des einheitlichen Netznutzungsvertra-

ges Strom sechs weitere Werktage Zeit hat. Der Kunde wird den Lieferanten auf etwaige Beson-

derheiten, die einer Unterbrechung zwingend entgegenstehen, unverzüglich hinweisen. 

 8.3. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu 

ersetzen. Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass durch die Einstellung der Versorgung im 

Netzgebiet der Bayernwerk Netz GmbH weitere Kosten von 85,63 € sowie 94,06 € für die Wieder-

aufnahme entstehen. (Kosten anderer Netzbetreiber können abweichen). Die Belieferung wird un-

verzüglich wiederhergestellt, wenn die Gründe für die Unterbrechung entfallen und die Kosten der 

Unterbrechung und Wiederherstellung bezahlt sind; sofern keine Barzahlung erfolgt, bleibt es dem 

Kunden zur Verkürzung der Unterbrechungszeit auch bei einer erteilten Einzugsermächtigung un-

benommen, die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung unverzüglich mittels Überwei-

sung zu zahlen.  

 8.4.  Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und die Lieferung 

eingestellt werden. Der Lieferant muss den Kunden unverzüglich beim zuständigen Verteilnetzbe-

treiber abmelden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor im Fall eines Stromdiebstahls nach 

Ziffer 8.1, oder im Fall eines Zahlungsverzuges unter den Voraussetzungen der Ziffer 8.2. Im letzt-

genannten Fall ist dem Kunden die Kündigung mindestens zwei Wochen vorher anzudrohen; die 

Kündigung unterbleibt in diesem Fall, wenn die Folgen der Kündigung außer Verhältnis zur Schwere  

des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er 

seinen Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt. 

  9. Haftung 

 9.1.  Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitäts-

versorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des 

Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu machen (§ 18 NAV).  

 9.2.  Der Lieferant wird unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammenhängenden Tat-

sachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt 

werden können und der Kunde dies wünscht.  

 9.3.  In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungs-

gehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch  

 Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei Schäden aus der 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder der schuldhaften Verletzung we-

sentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchfüh-

rung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regel-

mäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten).  

 9.4.  Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahr-

lässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Ab-

schluss des Vertrages als mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter 

Berücksichtigung der Umstände, die sie kannte oder kennen musste, hätte voraussehen müssen.  

 9.5.  Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

 10. Umzug / Übertragung des Vertrags 

 10.1. Der Kunde ist im Falle eines Wohnsitzwechsels zu einer außerordentlichen Kündigung unter Ein-

haltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen berechtigt. Die Kündigung kann mit Wirkung zum 

Zeitpunkt des Auszugs oder mit Wirkung zu einem späteren Zeitpunkt erklärt werden. Die Sätze 1 

und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der Lieferant dem Kunden binnen zwei Wochen nach Erhalt 

der Kündigung in Textform eine Fortsetzung des Liefervertrages an dessen neuem Wohnsitz zu 

den bisherigen Vertragsbedingungen anbietet und die Belieferung an der neuen Entnahmestelle 

möglich ist. Zu diesem Zwecke hat der Kunde bei einem Umzug seine zukünftige Anschrift oder 

eine zur Bezeichnung seiner zukünftigen Entnahmestelle verwendete Identifikationsnummer sowie 

den Zeitpunkt des Umzugs mindestens 14 Tage vor dem Umzug mitzuteilen, auch wenn keine 

Kündigung beabsichtigt ist. 

 10.2. Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten 

Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet 

eines anderen Netzbetreibers zieht. Der Lieferant unterbreitet dem Kunden für die neue Entnahme-

stelle auf Wunsch gerne ein neues Angebot.  

 10.3. Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen 

personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine Übertragung 

nach Satz 1 ist dem Kunden rechtzeitig im Voraus mitzuteilen. In diesem Fall hat der Kunde das  

Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 

Übertragung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hin-

gewiesen. Das Recht zur Abtretung von Forderungen nach § 398 BGB, sowie eine gesetzliche 

Rechtsnachfolge, insbesondere bei Übertragungen im Sinne des Umwandlungsgesetzes, bleiben 

von dieser Ziffer 10.3 unberührt. 

 11. Datenschutz / Datenaustausch mit Auskunfteien / Widerspruchsrecht 

 11.1. Der Lieferant erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des Kunden (insbesondere 

die Angaben des Kunden im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss) zur Begründung, Durch-

führung oder Beendigung des Energieliefervertrages nach Maßgabe der Bestimmungen des Bun-

desdatenschutzgesetzes.  

 11.2. Der Lieferant behält sich insbesondere vor,  

 a) zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Energie-

liefervertrages Wahrscheinlichkeitswerte für das zukünftige Zahlungsverhalten des Kunden (sog. 

Bonitäts-Scoring) zu erheben, zu speichern und zu verwenden; in die Berechnung dieser Wahr-

scheinlichkeitswerte fließen unter anderem die Anschriftendaten des Kunden ein.  

 b)  zu dem in lit. a) genannten Zweck Informationen über die unterbliebene oder nicht rechtzeitige Er-

füllung fälliger Forderungen und anderes vertragswidriges Verhalten des Kunden (sog. Negativda-

ten) zu verarbeiten, insbesondere zu speichern.  

 c)  personenbezogene Daten über Forderungen gegen den Kunden an Auskunfteien zu übermitteln, 

wenn die Übermittlung zur Wahrung berechtigter Interessen des Lieferanten oder eines Dritten er-

forderlich ist, der Kunde eine geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht erbringt und die übrigen in 

§ 28a BDSG genannten Voraussetzungen vorliegen.  

 11.3. Der Kunde kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen der Verarbeitung und Nutzung seiner 

Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung gegenüber dem Lieferan-

ten widersprechen; telefonische Werbung durch den Lieferanten erfolgt zudem nur mit vorheriger 

ausdrücklicher Einwilligung des Kunden.  

 11.4. Der Datenschutzbeauftragte des Lieferanten steht dem Kunden für Fragen zur Verarbeitung seiner 

personenbezogenen Daten unter Kraftwerke Haag GmbH, Gabelsbergerstr. 25, 83527 Haag i. OB, 

datenschutz@kraftwerke-haag.de zur Verfügung. 

 12. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwechsel 

 12.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim örtlichen Netzbetreiber er-

hältlich.  

 12.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der Lieferant ver-

pflichtet, dem neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjah-

reszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, den Ver-

brauch nicht ermitteln kann, ist der geschätzte Verbrauch anzugeben. 

 13. Streitbeilegungsverfahren 

 13.1. Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Be-

anstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Ver-

tragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), 

die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die Messung der 

Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zu-

gang beim Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: Kraftwerke 

Haag GmbH, Gabelsbergerstr. 25, 83527 Haag i OB, 08072/9171-618. Weitere Informationen und 

Kommunikationswege sind unter www.kraftwerke-haag.de veröffentlicht.  

 13.2. Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG zur Durchführung eines 

Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht innerhalb der 

Bearbeitungsfrist abgeholfen hat oder erklärt hat, der Beschwerde nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 

VSBG bleibt unberührt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der Schlichtungs-

stelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die ge-

setzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzu-

rufen oder ein anderes Verfahren zu beantragen, bleibt unberührt. 

 13.3.  Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrich-

straße 133, 10117 Berlin, 030/2757240-0, info@schlichtungsstelle-energie.de,  

 www.schlichtungsstelle-energie.de.  

 13.4. Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbraucherservice der 

Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 

030/22480-500 oder 01805/101000, Telefax: 030/22480-323,  

 E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de.  

 13.5. Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-Plattform (OS-Plattform) der 

Europäischen Union kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer Verbraucherbeschwerde zu 

einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie Informationen über die Verfah-

ren an den Verbraucherschlichtungsstellen in der Europäischen Union zu erhalten. Die OS-Platt-

form kann unter folgendem Link aufgerufen werden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 14. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz 

 14.1. Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundes-

stelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits 

und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sind. Weiterführende Informationen zu 

der so genannten Anbieterliste und den Anbietern selbst erhalten sie unter www.bfeeonline.de. Sie 

können sich zudem bei der Deutschen Energieagentur über das Thema Energieeffizienz umfas-

send informieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.energieeffizienz-online.info oder 

unter www.kraftwerke-haag.de/energieeffizienz 

 15. Schlussbestimmungen 

 15.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.  

 15.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden,     

  so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt. 
 


